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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.04.1996

Norm

JN §28

Rechtssatz

Die Unterfertigung der zwischen den Streitteilen geschlossenen Vereinbarung in Österreich hat mit dem

Verfahrensgegenstand beziehungsweise mit den Parteien überhaupt nichts zu tun, auch die Wahl des

Unterfertigungsortes kann sohin keine ausreichende Inlandsbeziehung begründen.
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